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Gesetz 
zu dem Vertrag vom 11. Januar 2005 

zwischen dem Land Brandenburg und 
der Jüdischen Gemeinde – Land Brandenburg 

Vom 26. April 2005 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem in Potsdam am 11. Januar 2005 unterzeichneten Vertrag 
zwischen dem Land Brandenburg und der Jüdischen Gemeinde – 
Land Brandenburg wird zugestimmt. Der Vertrag wird nachste
hend veröffentlicht. 

§ 2 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Vertrag nach seinem Artikel 19 Abs. 1 
in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg Teil I bekannt zu geben. 

Potsdam, den 26. April 2005 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Gunter Fritsch 

Vertrag 
zwischen dem Land Brandenburg und 

der Jüdischen Gemeinde – Land Brandenburg 

Das Land Brandenburg (im Folgenden: das Land) 

und 

die Jüdische Gemeinde - Land Brandenburg 
(im Folgenden: die Landesgemeinde) 

sind 

–	 auf der Grundlage der vom Grundgesetz für die Bundesre
publik Deutschland und der Verfassung des Landes Bran
denburg gewährleisteten Stellung der Religionsgemein
schaften im demokratischen Rechtsstaat, 

–	 in Erinnerung an die Aufnahme von Menschen jüdischen 
Glaubens in Brandenburg durch Kurfürst Friedrich Wilhelm 
im Jahre 1671, die Gewährung des städtischen Bürgerrechts 
1808 und das preußische Emanzipationsedikt von 1812, 

–	 in der Verantwortung vor der deutschen Geschichte, die 
von Verfolgung und Vernichtung von Menschen jüdischen 
Glaubens und jüdischer Herkunft mitgeprägt ist, und im 
Bewusstsein des Verlustes, den Brandenburg und Deutsch
land dadurch erlitten haben, 

–	 in Würdigung der Leistungen zum Wiederaufbau eines jüdi
schen Gemeindelebens in Brandenburg und in dem Bestre
ben, diesen Wiederaufbau zu fördern und das kulturelle Erbe 
des Judentums in Brandenburg zu bewahren und zu pflegen, 

wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 
Glaubensfreiheit und Rechtsstellung 

(1) Das Land gewährt der Freiheit, den jüdischen Glauben zu 
bekennen und auszuüben, den gesetzlichen Schutz. 

(2) Die Landesgemeinde ordnet und verwaltet ihre Angelegen
heiten selbstständig innerhalb der Schranken des für alle gel
tenden Gesetzes. 

Artikel 2 
Jüdische Feiertage 

(1) Der staatliche Schutz der jüdischen Feiertage wird gewähr
leistet. 

(2) Feiertage der Jüdischen Gemeinde im Sinne des Feiertags
gesetzes sind: 

1.	 Rosch Haschana (Neujahrsfest) 
zwei Tage – am 1. und 2. Tischri, beginnend am Vortage 
um 16.00 Uhr, 

2.	 Jom Kippur (Versöhnungstag) 
ein Tag – am 10. Tischri, beginnend am Vortage um 
16.00 Uhr, 

3.	 Sukkot (Laubhüttenfest) 
zwei Tage – am 15. und 16. Tischri, beginnend am Vortage 
um 17.00 Uhr, 

4.	 Schemini Azereth (Schlussfest) 
ein Tag – am 22. Tischri, beginnend am Vortage um 
17.00 Uhr, 

5.	 Simchat Thora (Fest der Gesetzesfreude) 
ein Tag – am 23. Tischri, beginnend am Vortage um 
17.00 Uhr, 

6.	 Pessach (Fest zum Auszug aus Ägypten) 
a) zwei Tage – am 15. und 16. Nisan, beginnend am Vor

tage um 17.00 Uhr, 
b)	 zwei Tage – am 21. und 22. Nisan, beginnend am Vor

tage um 17.00 Uhr, 

7.	 Schawuoth (Wochenfest) 
zwei Tage – am 6. und 7. Siwan, beginnend am Vortage um 
17.00 Uhr. 
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(3) Die Daten der Feiertage nach Absatz 1 bestimmen sich 
nach dem jüdischen Mondkalender unter Beachtung der allge
mein geltenden Kalenderregeln. 

Schlussprotokoll 

(4) An jüdischen Feiertagen ist den in Ausbildungs- und Be
schäftigungsverhältnissen stehenden Angehörigen der Landes
gemeinde Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu ge
ben, sofern unaufschiebbare oder im allgemeinen Interesse vor
dringliche Aufgaben nicht zu erledigen sind oder zwingende be
triebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Über einen 
etwaigen Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit hinausge
hende Nachteile dürfen den Arbeitnehmern nicht erwachsen. 

(5) Das Land trifft im Rahmen des geltenden Rechts Regelun
gen, die es den in Schulverhältnissen stehenden Angehörigen 
der Landesgemeinde ermöglichen, an den jüdischen Feiertagen 
ihre religiösen Pflichten zu erfüllen. 

Artikel 3 
Seelsorge in besonderen Einrichtungen 

(1) In Heimen, Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten und 
ähnlichen öffentlichen Einrichtungen des Landes sind Gottes
dienste und Seelsorge nach Maßgabe der bestehenden Bedürf
nisse zu ermöglichen. 

Schlussprotokoll 

(2) Bei Einrichtungen anderer öffentlicher Träger wird das Land 
darauf hinwirken, dass in diesen seelsorgerliche Besuche und re
ligiöse Handlungen entsprechend Absatz 1 ermöglicht werden. 

Artikel 4 
Religionsunterricht 

Über die Durchführung des Religionsunterrichts in den Schulen 
im Land Brandenburg werden auf der Grundlage des Branden
burgischen Schulgesetzes gesonderte Vereinbarungen getroffen. 

Artikel 5 
Kinderbetreuung, Schulen und Weiterbildung 

(1) Die Landesgemeinde hat das Recht, Schulen sowie Einrich
tungen der Kinderbetreuung und Weiterbildung zu errichten 
und zu betreiben. 

(2) Die Genehmigung und Anerkennung solcher Einrichtungen 
sowie die Förderung aus öffentlichen Mitteln bestimmen sich 
nach den geltenden gesetzlichen Regelungen. 

Schlussprotokoll 

Artikel 6 
Zuschüsse des Landes 

(1) Das Land beteiligt sich zum Zweck des Wiederaufbaus 

und zur Aufrechterhaltung jüdischen Gemeindelebens im 
Land Brandenburg an den laufenden Ausgaben der Gemeinde. 
Es erbringt hierzu einen Betrag von Euro 200.000,00 jährlich, 
erstmals im Jahr 2005. Diese Zahlungen treten an die Stelle 
der bislang an die Landesgemeinde aus dem Haushalt erbrach
ten Leistungen. Der Jahreszuschuss wird mit einem Zwölftel 
des Jahresbetrages jeweils monatlich im Voraus erbracht. 

(2) Die Vertragsparteien werden den Betrag nach Absatz 1 nach 
fünf Jahren überprüfen. 

(3) Die Landesgemeinde weist die zweckentsprechende Ver
wendung des Zuschusses bis zum 30. Juni des nachfolgenden 
Jahres durch Vorlage einer von einem vereidigten Wirtschafts
prüfer geprüften Rechnung nach. 

Schlussprotokoll 

Artikel 7 
Errichtung einer Synagoge 

Das Land unterstützt die Errichtung einer Synagoge in Potsdam. 

Artikel 8 
Sonstige Leistungen 

(1) Die Landesgemeinde verwaltet die nach Artikel 6 erbrach
ten finanziellen Leistungen für alle auf den jüdischen Reli
gionsgesetzen beruhenden Gemeinden des Landes, auch wenn 
sie jetzt oder in Zukunft der Landesgemeinde nicht angehören. 
Die Landesgemeinde ist verpflichtet, sämtliche Gemeinden an
gemessen finanziell zu beteiligen. 

(2) Die Landesgemeinde wird über die nach diesem Vertrag ge
währten Leistungen hinaus keine weiteren finanziellen Forde
rungen an das Land herantragen. Unberührt bleiben Leistun
gen, die nach Maßgabe der allgemein geltenden Gesetze oder 
aufgrund von Vereinbarungen mit dem Bund oder den Ländern 
gewährt werden. 

Schlussprotokoll 

Artikel 9 
Denkmalschutz 

(1) Bei den Entscheidungen über jüdische Denkmale, die dem
Gottesdienst oder sonstigen kultischen Handlungen zu dienen 
bestimmt sind, haben die Denkmalschutz- und Denkmalfach
behörden die von der Landesgemeinde festgestellten Belange 
der Religionsausübung zu beachten. In Streitfällen entscheidet 
das für Denkmalschutz zuständige Ministerium im Benehmen 
mit der Landesgemeinde. 

(2) Das Land trägt zur Erhaltung und Pflege der Denkmale 
nach Maßgabe der Gesetze und der ihm zur Verfügung stehen
den Haushaltsmittel bei. Das Land wird sich dafür einsetzen, 
dass die Landesgemeinde auch von solchen Einrichtungen Hil
fen erhält, die auf nationaler und internationaler Ebene für die 
Kultur- und Denkmalpflege tätig sind. 
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Artikel 10 
Jüdische Friedhöfe 

(1) Das Land bekennt sich zu seiner Mitverantwortung für die 
Erhaltung und Pflege der verwaisten jüdischen Friedhöfe. 

(2) Das Land unterstützt die Erhaltung und Pflege verwaister 
jüdischer Friedhöfe im Rahmen des Abkommens zwischen 
Bund und Ländern vom 21. Juni 1957. 

Schlussprotokoll 

(3) Die Landesgemeinde hat das Recht, im Rahmen der recht-
lichen Bestimmungen Friedhöfe als öffentliche Bestattungsplät
ze zu unterhalten, neue Friedhöfe anzulegen, bestehende Fried
höfe zu erweitern und verwaiste Friedhöfe wiederzubelegen. 

Schlussprotokoll 

Artikel 11 
Vermögensschutz 

(1) Die Landesbehörden werden bei der Anwendung enteig
nungsrechtlicher Vorschriften im Rahmen des gesetzlichen Er
messens auf die Belange der Landesgemeinde Rücksicht neh
men. Beabsichtigt die Landesgemeinde im Fall der Veräußerung 
von gemeindeeigenen Grundstücken gleichwertige Ersatzgrund
stücke zu erwerben, werden ihr die Landesbehörden im Rahmen 
der geltenden Bestimmungen Unterstützung gewähren. 

(2) Soweit die Landesgemeinde von früheren vermögensrecht
lichen Eingriffen betroffen ist, richten sich ihre Ansprüche 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

Artikel 12 
Gedenkstätten 

Bei Entscheidungen über die Errichtung, Veränderung und 
Aufhebung sowie die würdige Ausgestaltung von in Träger
schaft des Landes stehenden Gedenkstätten, die die Erinnerung 
an jüdisches Leben im Land Brandenburg oder an die Verfol
gung und Ermordung von Menschen jüdischen Glaubens in der 
Zeit des Nationalsozialismus zum Gegenstand haben, wird das 
Land die Landesgemeinde angemessen beteiligen. 

Artikel 13 
Kirchensteuerrecht 

(1) Die Landesgemeinde ist berechtigt, nach Maßgabe der lan-
desrechtlichen Vorschriften Kirchensteuern einschließlich Kirch
geld zu erheben und dafür eigene Steuerordnungen zu erlassen. 

(2) Für die Bemessung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer) oder Vermögensteuer wird sich 
die Landesgemeinde mit den anderen im Land Brandenburg 
steuerberechtigten Religionsgemeinschaften auf einen einheit
lichen Zuschlagsatz einigen. 

(3) Die Landesgemeinde wird ihre Beschlüsse über die Kirchen-

steuersätze der obersten Finanzbehörde des Landes anzeigen. Die 
Steuerordnungen und Beschlüsse sowie ihre Änderungen bedür
fen der staatlichen Anerkennung. Die Beschlüsse gelten als aner
kannt, solange sie dem zuletzt anerkannten Beschluss entspre
chen und die rechtlichen Grundlagen sich nicht geändert haben. 

Schlussprotokoll 

Artikel 14 
Kirchensteuerverwaltung 

(1) Auf Antrag der Landesgemeinde ist die Verwaltung (Fest
setzung und Erhebung) der Kirchensteuer den Finanzämtern zu 
übertragen. 

(2) Für die Verwaltung der Kirchensteuer erhält das Land eine 
Entschädigung. Das Nähere wird durch Vereinbarung geregelt. 

(3) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, den zuständigen 
kirchlichen Stellen die Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen, die zur Durchführung der Besteue
rung, zur Entscheidung über Erlass- und Stundungsanträge so
wie zur Feststellung ihrer Anteile erforderlich sind. 

(4) Soweit die Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer den 
Finanzämtern übertragen ist, obliegt auch die Vollstreckung der 
Kirchensteuer den Finanzämtern nach Maßgabe der gesetz
lichen Bestimmungen. Sie unterbleibt, wenn die Landesgemein
de aus besonderen Gründen im Einzelfall darauf verzichtet. 

Schlussprotokoll 

Artikel 15 
Gebührenbefreiung 

(1) Die Landesgemeinde ist von der Zahlung der auf Landes
recht beruhenden Verwaltungsgebühren befreit, soweit die Amts
handlung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke im 
Sinne des § 54 der Abgabenordnung dient. 

(2) Die Befreiung gilt auch für Gebühren, die die ordentlichen
Gerichte in Angelegenheiten der streitigen und freiwilligen Ge
richtsbarkeit mit Ausnahme der Arbeitsgerichtsbarkeit, die Ge
richtsvollzieher, die Justizverwaltungsbehörden und die Behör
den der Arbeitsgerichtsverwaltung erheben. Von der Landesge
meinde gebildete juristische Personen des Privatrechts, die un
mittelbar kirchliche Zwecke verfolgen, sind von der Zahlung 
der Gebühren nach der Kostenordnung und der Gebühren in 
Justizverwaltungsangelegenheiten befreit. 

Artikel 16 
Rundfunk 

(1) Das Land wird darauf hinwirken, dass die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten der Landesgemeinde angemessene 
Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen 
und Feierlichkeiten sowie sonstiger religiöser Sendungen zur 
Verfügung stellen. 
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(2) Im jeweiligen Aufsichtsgremium der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten soll die Landesgemeinde vertreten sein. 

Schlussprotokoll 

Artikel 17 
Gleichbehandlungsgrundsatz 

Sollte das Land in Verträgen mit anderen Religionsgemein
schaften über diesen Vertrag hinausgehende Rechte und Leis
tungen gewähren, werden die Vertragsparteien gemeinsam prü
fen, ob wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes Änderungen 
dieses Vertrages notwendig sind. 

Artikel 18 
Freundschaftsklausel 

(1) Die Vertragsparteien werden sich bemühen, eine in Zukunft 
auftretende Meinungsverschiedenheit über die Auslegung und 
Anwendung einer Bestimmung dieses Vertrages einvernehm
lich zu klären. 

(2) Haben sich die Verhältnisse, die für die Festsetzung des 
Vertragsinhalts maßgebend gewesen sind, seit Abschluss des 
Vertrages so wesentlich geändert, dass einer Vertragspartei das 
Festhalten an der ursprünglichen Regelung nicht zumutbar er
scheint, so werden die Vertragsparteien in Verhandlungen über 
eine Anpassung des Vertrages eintreten. 

Artikel 19 
In-Kraft-Treten 

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsur
kunden werden in Potsdam ausgetauscht. Der Vertrag tritt am 
Tage nach dem Austausch in Kraft. 

(2) Die Beziehungen zwischen dem Land und der Landesge-
meinde regeln sich nach In-Kraft-Treten dieses Vertrages nach 
diesem Vertrag. 

Potsdam, den 11. Januar 2005 

Für das Land Brandenburg 

Der Ministerpräsident 
Matthias Platzeck 

Für die Jüdische Gemeinde – Land Brandenburg 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
Prof. Dr. Mikhail E. Shvarts 

Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
Vladimir Vyelin 

Schlussprotokoll 

zu Artikel 2 Abs. 3: 

Die Daten werden der Landesregierung zwei Jahre im Voraus 
mitgeteilt. 

zu Artikel 3 Abs 1: 

(1) Gegenüber den nichtöffentlichen Trägern der genannten 
Einrichtungen wird das Land in geeigneter Weise darauf hin
weisen, dass auch in diesen Einrichtungen seelsorgerische Be
suche und religiöse Handlungen nach Maßgabe der bestehen
den Bedürfnisse ermöglicht werden sollen. 

(2) In Justizvollzugsanstalten wird die Beachtung ritueller 
Speisevorschriften ermöglicht. 

zu Artikel 5 Abs. 2: 

Das Land wird die Landesgemeinde über mögliche Förder
maßnahmen bei der Errichtung und Fortführung von Schulen 
sowie Einrichtungen der Kinderbetreuung und Weiterbildung 
unterrichten. 

zu Artikel 6 Abs. 3: 

Nicht zweckentsprechend verwendete Zuschussbestandteile 
werden vom Land mit dem Zuschuss für das Folgejahr verrech
net. 

zu Artikel 8 Abs. 2: 

Zu den Leistungen nach Absatz 2 Satz 2 gehören insbesondere 
staatliche Leistungen zur dauernden Pflege verwaister jüdi
scher Friedhöfe im Land Brandenburg sowie staatliche Leis
tungen zur Unterbringung und Betreuung jüdischer Emigran
ten aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, so
weit die Unterbringung und Betreuung durch die Landesge
meinde erfolgt. 

zu Artikel 10 Abs. 2: 

Sofern ein verwaister Friedhof wiederbelegt wird, beschränkt 
sich die Förderung nach Absatz 2 auf den verwaisten Teil des 
Friedhofs. 

zu Artikel 10 Abs. 3: 

Das Land wird im Rahmen seiner Möglichkeiten Bemühungen 
der Landesgemeinde unterstützen, Grundstücke zur Anlegung 
von Friedhöfen zu finden, wenn der Friedhof der jeweiligen 
Ortsgemeinde nicht wiederbelegt werden kann. 
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zu Artikel 13 Abs. 3: 

Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass die Steuer
sätze nicht das in anderen Ländern übliche Niveau überschrei
ten sollen. 

zu Artikel 14 Abs. 1: 

Die Verwaltung der Kirchensteuer durch die Finanzämter setzt 
voraus, dass sich alle an dem Verfahren teilnehmenden steuer
berechtigten Religionsgemeinschaften auf eine einheitliche Be
messung und einheitliche Vomhundertsätze als Zuschlag zur 
Maßstabsteuer einigen. Weitere Voraussetzung ist, dass die 
Landesgemeinde den Meldebehörden die Daten übermittelt, 
die im staatlichen Rechtsbereich die Zugehörigkeit zur Landes
gemeinde begründen oder beenden. 

zu Artikel 14 Abs. 3: 

Die Erteilung der Auskünfte und das Zurverfügungstellen der 
Unterlagen erfolgen unter Beachtung der Vorschriften der Ab
gabenordnung (Steuergeheimnis) und der datenschutzrecht
lichen Bestimmungen. 

zu Artikel 16 Abs. 2: 

Erstreckt sich das Einzugsgebiet einer öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt über das Gebiet mehrerer Bundesländer, so 
kann bestimmt werden, dass die Landesgemeinde und die an
deren jüdischen Landesverbände im Einzugsgebiet der Rund
funkanstalt im Aufsichtsgremium gemeinsam vertreten sind. 

Potsdam, den 11. Januar 2005 

Für das Land Brandenburg 

Der Ministerpräsident 
Matthias Platzeck 

Für die Jüdische Gemeinde - Land Brandenburg 

Der Vorsitzende des Vorstandes 
Prof. Dr. Mikhail E. Shvarts 

Der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
Vladimir Vyelin 

Bekanntmachung 
des Kirchengesetzes zur Erstreckung 

des Kirchensteuerbeschlusses 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 

auf das Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche 
der schlesischen Oberlausitz 

Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 251), geändert durch Gesetz 
vom 6. Dezember 2001 (GVBl. I S. 242), wird nachstehend das 
von mir anerkannte Kirchengesetz zur Erstreckung des Kir
chensteuerbeschlusses der Evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg auf das Gebiet der ehemaligen Evangelischen 
Kirche der schlesischen Oberlausitz bekannt gemacht. 

Potsdam, den 9. März 2005 

Der Minister 
der Finanzen des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Kirchengesetz 
zur Erstreckung des Kirchensteuerbeschlusses 

der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
vom 30. November 2001 auf das Gebiet der ehemaligen 

Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz 

Vom 5. November 2004 

Aufgrund von Artikel 70 Abs. 1 Nr. 8 der Grundordnung der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober
lausitz (vom 21./24. November 2003, KABl.-EKiBB S. 159; 
ABl.-EKsOL 3/2003 S. 7), § 4 Abs. 2 des Kirchengesetzes 
über die Erhebung von Kirchensteuern der EKiBB vom 
13. April 1991 (KABl.-EKiBB S. 86), zuletzt geändert durch 
Verordnung mit Gesetzeskraft vom 30. November 2001 
(KABl.-EKiBB 2002 S. 79), § 3 Abs. 1 des Kirchensteuerge
setzes der Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz 
in der Fassung vom 15. November 1997 (ABl.-EKsOL 5/1997 
S. 14) hat die Landessynode der Evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Folgendes beschlos
sen: 

Artikel 1 
Erstreckung 

Der Kirchensteuerbeschluss der Evangelischen Kirche in Ber-
lin-Brandenburg vom 30. November 2001 (KABl.-EKiBB 
2002 S. 79 und 100) wird auf das Gebiet der ehemaligen 
Evangelischen Kirche der schlesischen Oberlausitz erstreckt. 
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Artikel 2 
Änderung des Kirchensteuerbeschlusses 

§ 1 

In § 1 des in Artikel 1 bezeichneten Kirchensteuerbeschlusses 
werden die Worte „Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg“ durch die Worte „Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz“ ersetzt. 

§ 2 

§ 6 des in Artikel 1 bezeichneten Kirchensteuerbeschlusses er
hält folgende Fassung: 

„§ 6 
Ländergrenzen 

Für die außerhalb der Länder Berlin und Brandenburg lie
genden Gebietsteile der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz findet der Kirchensteuer
beschluss der in dem jeweiligen Bundesland überwiegend 
zuständigen Evangelischen Landeskirche Anwendung. Re
gelungen über die Erhebung von Ortskirchensteuern blei
ben unberührt.“ 

Artikel 3 

Das Konsistorium wird ermächtigt, den in Artikel 1 bezeichne
ten, durch Artikel 2 geänderten Kirchensteuerbeschluss in der 
vom In-Kraft-Treten dieses Kirchengesetzes an geltenden Fas
sung neu bekannt zu machen. 

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in 
Kraft. 

Berlin, den 5. November 2004 

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 9. März 2005 

Der Minister 
der Finanzen des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Bekanntmachung 
der Verordnung mit Gesetzeskraft 

über die Art und Höhe der Kirchensteuern 
(Kirchensteuerbeschluss) 

in der Fassung vom 1. Januar 2005 

Aufgrund des § 6 des Brandenburgischen Kirchensteuergeset
zes vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 251), geändert durch Gesetz 
vom 6. Dezember 2001 (GVBl. I S. 242), wird nachstehend die 
Neufassung des Kirchensteuerbeschlusses der Evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg vom 30. November 2001 be
kannt gemacht. 

Potsdam, den 9. März 2005 

Der Minister 
der Finanzen des Landes Brandenburg 

Rainer Speer 

Bekanntmachung 
der Neufassung des Kirchensteuerbeschlusses 

der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
vom 30. November 2001 

Aufgrund von Artikel 3 des Kirchengesetzes zur Erstreckung 
des Kirchensteuerbeschlusses der Evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg vom 30. November 2001 auf das Gebiet 
der ehemaligen Evangelischen Kirche der schlesischen Ober
lausitz vom 5. November 2004 wird nachstehend der Wortlaut 
der Verordnung mit Gesetzeskraft über die Art und Höhe der 
Kirchensteuern (Kirchensteuerbeschluss) der Evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg vom 30. November 2001 
(KABl.-EKiBB 2002 S. 79 und 100) in der ab 1. Januar 2005 
geltenden Fassung bekannt gemacht. 

Berlin, den 11. November 2004 

Konsistorium 

L.S. 

Dr. Runge 
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Verordnung 
mit Gesetzeskraft* über die Art und Höhe 

der Kirchensteuern (Kirchensteuerbeschluss) 
in der Fassung vom 1. Januar 2005 

§ 1 
Arten der Kirchensteuer 

In der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz werden von den Gemeindegliedern erhoben: 

1.	 Kirchensteuer vom Einkommen, 

2.	 Kirchgeld. 

§ 2 
Höhe der Kirchensteuer vom Einkommen 

Die Kirchensteuer vom Einkommen wird von den der Einkom-
men-(Lohn-)steuer unterliegenden Einkünften erhoben. Sie be
trägt, sofern im Folgenden nicht anders geregelt, 9 vom Hun
dert der Einkommen-(Lohn-)steuer, die sich nach dem jeweils 
geltenden Einkommensteuerrecht ergibt, höchstens jedoch 
3 vom Hundert des zu versteuernden Einkommens. 

§ 3 
Kirchgeld 

(1) Das Kirchgeld wird erhoben

1.	 von Gemeindegliedern, deren Ehegatte keiner kirchensteu
erberechtigten Religionsgemeinschaft angehört (glaubens
verschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur Einkommen
steuer zusammenveranlagt werden, 

2.	 von Gemeindegliedern, deren Ehegatte einer anderen 
kirchensteuerberechtigten Religionsgemeinschaft angehört 
(konfessionsverschiedene Ehe), wenn die Eheleute zur Ein
kommensteuer zusammenveranlagt werden und wenn eine 
Vereinbarung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 des Kirchensteuer
gesetzes (KiStG) mit der anderen Religionsgemeinschaft 
nicht besteht. 

(2) Das Kirchgeld beträgt:

* Genehmigt von der Landessynode am 27. April 2002 (KABl.-EKiBB S. 100). 

Stufe Bemessungsgrundlage 
(zu versteuerndes Einkom
men gem. § 2 Abs. 5 EStG) 

jährliches 
Kirchgeld 

monat
liches 
Kirchgeld 

Euro Euro Euro 
1 30.000 bis 37.499 96 8 
2 37.500 bis 49.999 156 13 
3 50.000 bis 62.499 276 23 
4 62.500 bis 74.999 396 33 
5 75.000 bis 87.499 540 45 
6 87.500 bis 99.999 696 58 
7 100.000 bis 124.999 840 70 
8 125.000 bis 149.999 1.200 100 
9 150.000 bis 174.999 1.560 130 
10 175.000 bis 199.999 1.860 155 
11 200.000 bis 249.999 2.220 185 
12 250.000 bis 299.999 2.940 245 
13 300.000 und mehr 3.600 300 

§ 4 
Bemessung der Kirchensteuer vom Einkommen 

Für die Berechnung der Kirchensteuer ist § 51 a EStG in der je
weils geltenden Fassung maßgebend. 

§ 5 
Bemessung der Kirchensteuer bei sonstigen Bezügen 

und bei Pauschalierung der Lohnsteuer 

(1) Bei sonstigen Bezügen, von denen die Lohnsteuer nach 
§ 39 b Abs. 3 EStG einzubehalten ist, beträgt die Kirchenlohn
steuer 9 vom Hundert der von den sonstigen Bezügen nach dem 
allgemeinen Tarif einzubehaltenden Lohnsteuer. 

(2) Wird die Lohnsteuer nach festen oder besonderen Pauschal
sätzen nach den §§ 40, 40 a, 40 b EStG erhoben, so beträgt die 
Kirchensteuer 5 vom Hundert der pauschalen Lohnsteuer. 

(3) Weist der Arbeitgeber in Fällen der Pauschalierung der 
Lohnsteuer nach, dass einzelne Arbeitnehmer keiner kirchen
steuererhebenden Körperschaft angehören, so ist insoweit Kir
chensteuer nicht zu erheben. Für die übrigen Arbeitnehmer be
trägt die Kirchensteuer 9 vom Hundert der pauschalen Lohn
steuer. 

(4) Kann der Arbeitgeber die Kirchensteuer auf die pauschale 
Lohnsteuer nicht durch Individualisierung der jeweils steuerbe
rechtigten Kirche zuordnen, so ist sie im Verhältnis von 70 vom 
Hundert für die Evangelische Kirche und 30 vom Hundert für 
die Katholische Kirche aufzuteilen und abzuführen. 

§ 6 
Ländergrenzen 

Für die außerhalb der Länder Berlin und Brandenburg liegen
den Gebietsteile der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz findet der Kirchensteuerbe
schluss der in dem jeweiligen Bundesland überwiegend zustän
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digen Evangelischen Landeskirche Anwendung. Regelungen 
über die Erhebung von Ortskirchensteuern bleiben unberührt. 

§ 7 
Geltungsdauer 

Diese Verordnung mit Gesetzeskraft tritt am 1. Januar 2002 in 
Kraft.* 

Staatlich anerkannt 

Potsdam, den 9. März 2005 

Der Minister

der Finanzen des Landes Brandenburg


Rainer Speer 

*	 Die Vorschrift bezieht sich auf das In-Kraft-Treten des Kirchensteuerbe
schlusses in seiner Ursprungsfassung. Die Änderung ist am 1. Januar 2005 
in Kraft getreten. 
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